
 

 Beilage 
 
 

Einleitung der Satzung zur Änderung des  Bebauungsplanes Nr. 3814 für ein 
Teilgebiet westlich der Rathsbergstraße und südlich der Andernacher Straße  
 
 

Beschluss 
 

des Stadtplanungsausschusses 
 

vom 07.04.2005 
 

öffentlicher Teil 
 

 
     Einstimmig beschlossen 
 

 I.  Der Stadtplanungsausschuss beschließt gemäß § 2 (1) BauGB, den B-Plan Nr. 
3814, in dem durch die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches bestimmten 
Teilbereich, zu ändern. 

 
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 

 
 
 
 
II. Referat VI/Stpl 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
           gez. i. V. Dr. Prölß-Kammerer 

 
 
 
 
Der Referent:                                                                                           Die Schriftführerin: 
gez. Baumann               gez.i. V. Schnattinger 

 
 


